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handel. Für den Ausbau der Fernübertragungsleitungen besteht das
Gesetz über Schwach- und Starkstromanlagen vom Jahre 1902, das
neben technischen Fragen in der Hauptsache die Haftpflicht und
das Expropriationsrecht behandelt.

Wo ein zu weit gehender Zwischenhandel besteht, muss dieser
Uebelstand durch besonderes Entgegenkommen der Zwischenhändler
behoben werden. Allenfalls muss Art. 10 des Wasserrechtsgesetzes
Anwendung finden, der dem Bunde die Abänderung getroffener
Gebiets Abgrenzungen gestattet. Die bestehende Gesetzgebung
kann genügen. Weil die Lösung mittels Gebietsabgrenzungen
vielleicht praktisch mit Schwierigkeiten verbunden ist, hat man beispielsweise

im Ausland für den Ausbau des Verteilungsnetzes zum Teil
das Konzessionssystem eingeführt.

Es ist begreiflich, dass die Entwertung vieler auländischer
Währungen und die allgemeine Krisis in der Weltwirtschaft auch
eine Störung in die ruhige Entwicklung der schweizerischen
Elektrizitätswirtschaft gebracht hat. (Autoreferat.)

Direktor Sieber der Zellulosefabrik A.-G. Attisholz vertritt
den Standpunkt der Konsumenten. Infolge der Schwierigkeiten der
Kohlenbeschaffung während des Krieges ist es selbstverständlich,
dass die schweizerische Industrie versucht, Energie für Wärme-
Erzeugung zu erhalten, um sich unabhängig zu machen; sie muss
darauf dringen, dass diese in erster Linie ihr zur Verfügung gestellt
wird. Durch das Entgegenkommen der Bernischen Kraftwerke A.-G.
und der Aare- und Emmenkanalgesellschaft A.-G. konnte unter
günstigen Bedingungen in Attisholz ein Elektro-Dampfkessel für
4000 kW Energieaufnahme in Betrieb genommen werden. Der
Energiekonsum betrug in den ersten 110 Betriebstagen etwa 9,2
Millionen kWh, was etwa 1450 t Kohlen entspricht. Die Werke der
Zellulose A.-G. könnten zusammen im Jahr total 220 Millionen kWh
aufnehmen. Der Redner schliesst mit dem Appell an die Werke,
sie möchten der schweizer. Industrie zur Unabhängigkeit verhelfen.

Generaldirektor A Schrafl weist darauf hin, dass, als sich
in letzter Zeit in unserem Lande Schwierigkeiten zeigten, die
vorhandene elektrische Energie abzusetzen, man in der Oeffentlichkeit
dafür hielt, die Bundesbahnen könnten helfend einspringen und die
überflüssige Energie für den elektrischen Bahnbetrieb übernehmen,
wodurch auch die Exportfrage vereinfacht würde. Das ist aber
rascher gesagt als getan. Für die Durchführung des Elektrifikations-
Programms brauchen die S. B. B. in den nächsten 5 Jahren ausser der
Energie der Kraftwerke am Gotthard und bei Chätelard noch über
200 Millionen kWh und zwar gleichmässig verteilt auf Sommer und
Winter. Diese Energiemenge ist so gross, dass sie nur zusammengebracht

werden könnte, wenn mehrere Industrie-Kraftwerke sich
an der Lieferung beteiligen würden, und auch dann wäre die
Lieferungsmöglichkeit noch fraglich in trockenen Wintern und bei
Zunahme des Energiebedarfes des Landes. Zudem brauchen die
S. B. B. Einphasen-Energie, die nur durch die Umformung aus den
Industrie-Kraftwerken bezogen werden könnte. Die Umformung ist
aber unwirtschaftlich, weil etwa 25°/0 der Energie verloren gehen.
Diese Energiemenge wird jedoch nicht jetzt, sondern erst in einigen
Jahren benötigt, da die S. B. B. zurzeit selbst über überschüssige
Energie verfügen.

Für die Strecke Bern-Herzogenbuchsee wird voraussichtlich
von den B- K. W. und für die Linie Sargans-Rorschach und Richters-
wil-Chur von den Bündner Kraftwerken Strom bezogen.

Es wurde den S. B. B- vorgeworfen, sie hätten sich am Export
beteiligen wollen. Im Werk Amsteg wurde für die S. K. ein Industrie-
Generator aufgestellt; die Verwertung dieser Energie ist aber nicht
Sache der S. B. B., sondern der S. K- — Die Erstellung des
Kraftwerkes Vernayaz ist für den rationellen Ausbau der Werkeinheit
Barberine-Vernayaz notwendig. Die Energie dieser Werke wird auf
2,5 Cts. pro kWh zu stehen kommen. — Die Wasserwirtschafts-
Kommission hat festgestellt, dass die Energiewirtschaft der S. B. B.
auf einer gesunden Basis beruht. (Autoreferat.)

Ing. Rud. Frey (Luterbach) spricht als Präsident des Energie-
Konsumenten-Verbandes. Der Vorwurf, dass dieser gegen den Energie-
Export protestiere, ist unrichtig; der Verband ist nicht grundsätzlich
gegen den Export. Dr. Mutzner habe auf die gesetzliche Regelung
hingewiesen. Es wäre aber besser, sich nach dem Vorschlag Muggli
zu verständigen, insbesondere, da die Verhältnisse rasch wechseln.
Die Verständigung dürfte das einzige Mittel sein, um Massnahmen
zu treffen, die für beide Teile, Produzent und Konsument,
fruchtbringend sein würde (Beispiel Attisholz).

Dr. Ing. B. Bauer stellt mit Genugtuung fest, dass bereits eine
Verständigung angebahnt wurde, indem eine Kommission des
Verbandes der Schweizerischen Elektrizitätswerke mit einer solchen des
Energiekonsumenten-Verbandes verhandelt. Im übrigen muss
hervorgehoben werden, dass es sich bei den in der Presse gerügten
Missständen in der Inlandversorgung um einige wenige Einzelfälle handelt;
man darf diese nicht verallgemeinern. So kann nicht gesagt

werben, dass bei den B. K. W. zwischen Konsument und Werk Meinungs¬

verschiedenheiten bestehen. Das gleiche gilt für viele andere Ver
sorgungsgebiete. Es werden auch andernorts, zum Teil auf Grund
der Energielieferungen der S. K, sehr bedeutende Energiemengen
für industrielle Wärmezwecke zu niedrigem Preise an das Inland
abgegeben. Wir dürfen jedenfalls aber nie vergessen, dass die in
der Schweiz produzierte und produzierbare hydro-elektrische Energie
zu teuer ist, kommerziell gesprochen, um bei ihren Wärmeanwendungen

mit der Kohle konkurrenzieren zu können. Man sollte daher
grundsätzlich nie Konstantkraft für solche Zwecke liefern. (Autoref.)

Ing. Rud. Frey möchte besonders unkonstante Kraft in
kalorischen Anlagen verwenden, die beliebig von Dampf- auf elektrischen
Betrieb umgeschaltet werden können. Der Konsumenten-Verband
muss aber wissen, welche Energiemengen zur Verfügung stehen
und unter welchen Bedingungen. Die Verwendung grosser Energiemengen

wäre möglich, wenn die Konsumenten aufgeklärt würden.
Regierungsrat W. Bös/ger teilt mit, dass die Baudirekt ion die

Konzessions- und Exportgesuche prüft. Die Exportgesuche der
B. K W. haben zu keinen Beanstandungen Veranlassung gegeben,
die Energiepreise sind zulässig. Die Regierung will daran mitarbeiten,
dass die schweizerische Industrie zur Selbständigkeit gelangt. Die
Lage von Kraftwerken in der Nähe der Landesgrenze könnte unsere
Unabhängigkeit beeinträchtigen. Es sollten daher die Wasserkräfte
des Kantons Bern besser nutzbar gemacht werden.

Ing. N. Cagianut, Subdirektor der B. K.W., erachtet die bestehenden

Gesetze als genügend, um die Konkurrenzierung im Auslande,
die erst seit etwa einem Jahre eingesetzt hat, durch Nichtbewilligung
der Ausfuhrgesuche auszuschliessen. Im übrigen begrüsst er die
angebahnte Verständigung. Der Energielieferung an die Inland-
Konsumenten soll bei gleichen und selbst bei ungünstigem Bedingungen

der Vorzug vor dem Export gegeben werden.
Ing. ff. Stoll äussert sich dahin, dass eine Verbilligung der

Energiepreise und günstigere Exportbedingungen durch weitern
Ausbau der Kraftwerke erreicht werden könnte. Beim weitern
Kraftwerkbau sollte mehr System in den Wasserhaushalt gebracht
werden, wozu Wasserwirtschaftspläne dienen.

Arch. ff. Hindermann glaubt, dass die Schwierigkeiten der
Elektrizitätswirtschaft durch die variable Kaufkraft des Frankens
entstanden sind, dieselben würden durch Stabilisierung der Währung
behoben.

Ing. C. Brack, Mitglied der Ausfuhrkommission, entwirft nochmals

das Bild der heutigen Situation. Die bestehenden Schwierigkeiten

sollten durch Verständigung überbrückt werden. Eine definitive

Lösung liegt momentan nicht vor. Es muss daher von Fall zu
Fall entschieden werden.

Der Vorsitzende dankt zum Schlüsse den Referenten und
Diskussionsrednern für ihre wertvollen Anregungen und ihr
Bestreben, die derzeitigen Verhältnisse in offener Aussprache darzulegen,

was sehr zur Abklärung der Frage des Energie-Exportes
beigetragen hat. Die Versammlung hat volles Vertrauen in die
gewissenhafte, gründliche Arbeit der Fachleute, die auf dem Gebiete
der Elektrizitätswirtschaft tätig sind. Der Protokollfühter: My.
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Maschinen-Techniker, der befähigt sein muss, nach 3—6-monat-
licher Einarbeitung in Deutschland, in Italien acquisitorisch tätig
zu sein. (428 b)

Chemiker, Fachmann für chemische Fabrik, mit gründlicher
Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von /->a/7ÄTea'-Enzimen
für die Gerberei-Branche (Kt. Zürich). (540 a)

Jeune lngänieur-6/ectricien, ayant experience dans l'elaboration
des projets et devis de materiel de traction electrique. Francais
et allemand. (589)

Tüchtiger Bautechniker für Bureau. Eintritt sofort. (592)
Konstrukteur für elektr. Apparate für Kranen und Aufzugsmaterial,

mit langjähriger Erfahrung. (593)
Technicien-architecte pour entree immediate. (596)
Jüngerer, tüchtiger, selbständiger Bauführer, der in der Lage

ist, den Chef zu vertreten und Gewandtheit im Umgang mit Behörden
und Unternehmungen besitzt. (597)

Jüngerer, tüchtiger Bautechniker für Bureau und Bau, für
Architektur-Bureau in Zürich. (598)

Jüngerer, künstlerisch befähigter Architekt, gut im Entwurf
und guter Darsteller. (600)
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